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Regeste

Verfügung vom 7. Dezember 2020

Erwägungen

E. 1.1
Der angefochtene Entscheid ist in Anwendung von Sozialversiche- rungsrecht ergangen.
Die Sozialversicherungsrechtliche Abteilung des Verwaltungsgerichts beurteilt gemäss Art.
57 des Bundesgesetzes vom 6. Oktober 2000 über den Allgemeinen Teil des
Sozialversicherungsrechts (ATSG; SR 830.1) i.V.m. Art. 54 Abs. 1 lit. a des kantonalen
Gesetzes vom 11. Juni 2009 über die Organisation der Gerichtsbehörden und der Staats-
anwaltschaft (GSOG; BSG 161.1) Beschwerden gegen solche Entscheide. Die
Beschwerdeführerin ist im vorinstanzlichen Verfahren mit ihren Anträ- gen nicht
durchgedrungen, durch den angefochtenen Entscheid berührt und hat ein schutzwürdiges
Interesse an dessen Aufhebung, weshalb sie zur Beschwerde befugt ist (Art. 59 ATSG). Die
örtliche Zuständigkeit ist gegeben (Art. 69 Abs. 1 lit. a des Bundesgesetzes vom 19. Juni
1959 über die Invalidenversicherung [IVG; SR 831.20]). Da auch die Bestimmungen über
Frist (Art. 60 ATSG) sowie Form (Art. 61 lit. b ATSG; Art. 81 Abs. 1 i.V.m. Art. 32 des
kantonalen Gesetzes vom 23. Mai 1989 über die Verwal- tungsrechtspflege [VRPG; BSG
155.21]) eingehalten sind, ist auf die Be- schwerde einzutreten.

E. 1.2
Anfechtungsobjekt bildet die Verfügung vom 7. Dezember 2020 (act. II 140), mit welcher
die Beschwerdegegnerin der Beschwerdeführerin befristet eine ganze Invalidenrente vom 1.
Dezember 2015 bis 31. August 2016 zugesprochen hat. In anfechtungs- und
streitgegenständlicher Hin- sicht liegt ein Rechtsverhältnis vor, wenn rückwirkend eine
befristete IV- Rente zugesprochen wird. Wird wie vorliegend nur die Befristung angefoch-
ten (Beschwerde S. 2), wird damit die richterliche Überprüfungsbefugnis nicht in dem
Sinne eingeschränkt, dass die unbestritten gebliebenen Ren-
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tenbezugszeiten von der richterlichen Prüfung ausgenommen blieben (BGE 125 V 413).
Streitig und zu prüfen ist deshalb der Anspruch auf eine IV-Rente während der ganzen hier
in Frage kommenden Zeit.

E. 1.3
Die Abteilungen urteilen gewöhnlich in einer Kammer bestehend aus drei Richterinnen
oder Richtern (Art. 56 Abs. 1 GSOG).

E. 1.4



Das Gericht überprüft den angefochtenen Entscheid frei und ist an die Begehren der
Parteien nicht gebunden (Art. 61 lit. c und d ATSG; Art. 80 lit. c Ziff. 1 und Art. 84 Abs. 3
VRPG).

E. 2
Am 1. Januar 2022 ist die Änderung vom 19. Juni 2020 des IVG (Weite- rentwicklung der
IV; AS 2021 705) in Kraft getreten. Weil in zeitlicher Hin- sicht – vorbehältlich besonderer
übergangsrechtlicher Regelungen – grundsätzlich diejenigen Rechtssätze massgeblich sind,
die bei der Erfül- lung des rechtlich zu ordnenden oder zu Rechtsfolgen führenden Tatbe-
standes Geltung haben (BGE 146 V 364 E. 7.1 S. 370, 144 V 210 E. 4.3.1 S. 213) und die
angefochtene Verfügung vor dem Inkrafttreten der IVG- Änderung vom 19. Juni 2020
datiert, ist der Rentenanspruch nach den bis 31. Dezember 2021 geltenden Normen (fortan
aArt.) zu prüfen.

E. 2.1
Invalidität ist die voraussichtlich bleibende oder längere Zeit dau- ernde ganze oder
teilweise Erwerbsunfähigkeit (Art. 8 Abs. 1 ATSG). Er- werbsunfähigkeit ist der durch
Beeinträchtigung der körperlichen, geistigen oder psychischen Gesundheit verursachte und
nach zumutbarer Behand- lung und Eingliederung verbleibende ganze oder teilweise
Verlust der Er- werbsmöglichkeiten auf dem in Betracht kommenden ausgeglichenen Ar-
beitsmarkt (Art. 7 Abs. 1 ATSG). Massgebend ist – im Unterschied zur Ar- beitsunfähigkeit
– nicht die Arbeitsmöglichkeit im bisherigen Tätigkeitsbe- reich, sondern die nach
Behandlung und Eingliederung verbleibende Er- werbsmöglichkeit in irgendeinem für die
betroffene Person auf dem ausge- glichenen Arbeitsmarkt in Frage kommenden Beruf. Der
volle oder bloss teilweise Verlust einer solchen Erwerbsmöglichkeit gilt als
Erwerbsunfähig- keit (BGE 130 V 343 E. 3.2.1 S. 346).
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E. 2.2
Nach Art. 28 Abs. 1 IVG haben jene Versicherten Anspruch auf eine Rente, die ihre
Erwerbsfähigkeit oder die Fähigkeit, sich im Aufgabenbe- reich zu betätigen, nicht durch
zumutbare Eingliederungsmassnahmen wieder herstellen, erhalten oder verbessern können
(lit. a) und die zusätz- lich während eines Jahres ohne wesentlichen Unterbruch
durchschnittlich mindestens 40 % arbeitsunfähig (Art. 6 ATSG) gewesen sind und nach
Ablauf dieses Jahres zu mindestens 40 % invalid (Art. 8 ATSG) sind (lit. b und c). Gemäss
aArt. 28 Abs. 2 IVG (in der bis 31. Dezember 2021 gültig gewesenen Fassung) besteht der
Anspruch auf eine ganze Rente, wenn die versicherte Person mindestens 70 %, derjenige
auf eine Dreiviertelsren- te, wenn sie mindestens 60 % invalid ist. Bei einem
Invaliditätsgrad von mindestens 50 % besteht Anspruch auf eine halbe Rente und bei einem
Invaliditätsgrad von mindestens 40 % ein solcher auf eine Viertelsrente.

E. 2.3.1
Für die Bestimmung des Invaliditätsgrades wird das Erwerbsein- kommen, das die
versicherte Person nach Eintritt der Invalidität und nach Durchführung der medizinischen
Behandlung und allfälliger Eingliede- rungsmassnahmen durch eine ihr zumutbare
Tätigkeit bei ausgeglichener Arbeitsmarktlage erzielen könnte, in Beziehung gesetzt zum
Erwerbsein- kommen, das sie erzielen könnte, wenn sie nicht invalid geworden wäre (Art.
16 ATSG).



E. 2.3.2
Nach aArt. 28a Abs. 3 IVG (in der bis 31. Dezember 2021 gültig gewesenen Fassung) wird
bei Versicherten, die nur zum Teil erwerbstätig sind oder die unentgeltlich im Betrieb des
Ehegatten oder der Ehegattin mitarbeiten, für diesen Teil die Invalidität nach Art. 16 ATSG
festgelegt. Waren sie daneben auch im Aufgabenbereich tätig, so wird die Invalidität für
diese Tätigkeit gestützt auf einen Betätigungsvergleich ermittelt (aArt. 28a Abs. 2 IVG in
der bis 31. Dezember 2021 gültig gewesenen Fassung). In diesem Falle sind der Anteil der
Erwerbstätigkeit oder der unentgeltli- chen Mitarbeit im Betrieb des Ehegatten oder der
Ehegattin und der Anteil der Tätigkeit im Aufgabenbereich festzulegen und der
Invaliditätsgrad in beiden Bereichen zu bemessen (sog. gemischte Methode; BGE 145 V
370 E. 4.1 S. 373, 144 I 21 E. 2.1 S. 23).
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E. 2.3.3
Bei Teilerwerbstätigen, die sich zusätzlich im Aufgabenbereich nach Art. 7 Abs. 2 IVG
betätigen, werden für die Bestimmung des Invaliditäts- grads der Invaliditätsgrad in Bezug
auf die Erwerbstätigkeit und der Invali- ditätsgrad in Bezug auf die Betätigung im
Aufgabenbereich summiert (aArt. 27bis Abs. 2 Verordnung vom 17. Januar 1961 über die
Invalidenversiche- rung [IVV; SR 831.201] in der bis 31. Dezember 2021 gültig gewesenen
Fassung). Die Berechnung des Invaliditätsgrades in Bezug auf die Er- werbstätigkeit richtet
sich nach Art. 16 ATSG. Dabei sind Validen- und In- valideneinkommen auf der Grundlage
einer hypothetischen Vollzeittätigkeit zu ermitteln (BGE 145 V 370). Die prozentuale
Erwerbseinbusse wird schliesslich anhand des Beschäftigungsgrads, den die Person hätte,
wenn sie nicht invalid geworden wäre, gewichtet (aArt. 27bis Abs. 3 IVV in der bis 31.
Dezember 2021 gültig gewesenen Fassung). Für die Berechnung des Invaliditätsgrads in
Bezug auf die Betätigung im Aufgabenbereich wird der prozentuale Anteil der
Einschränkungen bei der Betätigung im Aufgabenbe- reich im Vergleich zur Situation,
wenn die versicherte Person nicht invalid geworden wäre, ermittelt. Er wird anhand des
Anteils des Aufgabenbe- reichs gewichtet (aArt. 27bis Abs. 4 IVV in der bis 31. Dezember
2021 gültig gewesenen Fassung). Diese Regelung gilt seit Januar 2018.

E. 2.4.1
Ändert sich der Invaliditätsgrad einer Rentenbezügerin oder eines Rentenbezügers
erheblich, so wird die Rente von Amtes wegen oder auf Gesuch hin für die Zukunft
entsprechend erhöht, herabgesetzt oder aufge- hoben (aArt. 17 Abs. 1 ATSG in der bis 31.
Dezember 2021 gültig gewese- nen Fassung).

E. 2.4.2
Anlass zur Rentenrevision gibt jede wesentliche Änderung in den tatsächlichen
Verhältnissen, die geeignet ist, den Invaliditätsgrad und damit den Rentenanspruch zu
beeinflussen. Die Invalidenrente ist deshalb nicht nur bei einer wesentlichen Veränderung
des Gesundheitszustandes, son- dern auch dann revidierbar, wenn sich die erwerblichen
Auswirkungen (oder die Auswirkungen auf die Betätigung im üblichen Aufgabenbereich)
des an sich gleich gebliebenen Gesundheitszustandes erheblich verändert haben. Dazu
gehört die Verbesserung der Arbeitsfähigkeit aufgrund einer Angewöhnung oder
Anpassung an die Behinderung. Ein Revisionsgrund ist
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ferner unter Umständen auch dann gegeben, wenn eine andere Art der Bemessung der
Invalidität zur Anwendung gelangt oder eine Wandlung des Aufgabenbereichs eingetreten
ist (BGE 144 I 103 E. 2.1 S. 105, 141 V 9 E. 2.3 S. 10; SVR 2021 IV Nr. 36 S. 110 E. 3.1).

E. 2.4.3
Bei rückwirkender Zusprechung einer abgestuften oder befristeten IV-Rente sind die für die
Rentenrevision geltenden Bestimmungen analog anzuwenden, weil noch vor Erlass der
ersten Rentenverfügung eine an- spruchsbeeinflussende Änderung eingetreten ist mit der
Folge, dass dann gleichzeitig die Änderung mitberücksichtigt wird. Wird rückwirkend eine
abgestufte oder befristete Rente zugesprochen, sind einerseits der Zeit- punkt des
Rentenbeginns und anderseits der in Anwendung der Dreimo- natsfrist von Art. 88a IVV
festzusetzende Zeitpunkt der Anspruchsänderung die massgebenden Vergleichszeitpunkte
(BGE 133 V 263 E. 6.1 S. 263; SVR 2020 IV Nr. 70 S. 244 E. 4.2.2).

E. 2.5
Um den Invaliditätsgrad bemessen zu können, ist die Verwaltung (und im Beschwerdefall
das Gericht) auf Unterlagen angewiesen, die Ärzte und gegebenenfalls auch andere
Fachleute zur Verfügung zu stellen ha- ben. Aufgabe des Arztes oder der Ärztin ist es, den
Gesundheitszustand zu beurteilen und dazu Stellung zu nehmen, in welchem Umfang und
bezüg- lich welcher Tätigkeiten die Versicherten arbeitsunfähig sind. Im Weiteren sind
ärztliche Auskünfte eine wichtige Grundlage für die Beurteilung der Frage, welche
Arbeitsleistungen den Versicherten noch zugemutet werden können (BGE 140 V 193 E. 3.2
S. 195, 132 V 93 E. 4 S. 99; SVR 2021 IV Nr. 54 S. 181 E. 2.3).

E. 3.1
Den Akten ist in medizinischer Hinsicht im Wesentlichen das Fol- gende zu entnehmen:

E. 3.1.1
Im Bericht vom 5. Dezember 2017 – gestützt auf die ärztliche Ab- schlussuntersuchung
vom 22. November 2017 – diagnostizierte der Arzt der D.________ Dr. med. E.________,
Facharzt für Chirurgie, das Folgen- de (act. II 58.3/4):
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Verbleibende schmerzhafte Belastungs- und Bewegungsstörung des rech- ten und linken
Kniegelenks bei - Status nach Osteosynthese einer distalen Femurfraktur mit Beteili- gung
der Kondylen links und - Status nach Tibiakopffraktur, vorderer Kreuzbandruptur rechtes
Kniegelenk, konservativ behandelt - Belastungsbedingte Schulterschmerzen bei
Dauerbenutzung von Unter- armgehstützen - Posttraumatische Verarbeitungsstörung Zum
Zumutbarkeitsprofil führte Dr. med. E.________ aus, die Beschwerde- führerin könne
ausschliesslich Tätigkeiten im Sitzen vornehmen. Der Ar- beitsplatz müsse ebenerdig
erreichbar sein. Das Treppengehen sollte auf ein Minimum reduziert werden. Am
Arbeitsplatz müsse die Möglichkeit des kurzfristigen Aufstehens gegeben sein. Tätigkeiten
im Sitzen mit Heben von Gegenständen über 5 kg Gewicht könnten nicht durchgeführt
werden. Anheben von Gegenständen bis Brusthöhe sei möglich. Anheben von Ge-
genständen über Brusthöhe sei überhaupt nicht möglich. Überkopfarbeiten könnten nicht
ausgeführt werden. Arbeiten mit schlagenden oder vibrieren- den Maschinen könnten nicht
durchgeführt werden. Zwangshaltungen der oberen Extremität müssten vermieden werden.
Bei Einhaltung der genann- ten Ausschlusskriterien sei eine 60%ige zeitliche Anwesenheit



gewährleis- tet. Bei ideal angepasstem Arbeitsplatz sei die Leistungsfähigkeit im Rah- men
der Anwesenheit nicht eingeschränkt (act. II 58.3/6).

E. 3.1.2
Im MEDAS-Gutachten vom 26. Juni 2019 (act. II 115.1) diagnosti- zierten die Gutachter
mit Auswirkung auf die Arbeitsfähigkeit das Folgende (act. II 115.1/11):
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